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1978 05 23 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXX be­
treffend die Finanzierung der Karawanken 
Autobahn im Abschnitt Winkl im Rosental 

. bis Staatsgrenze im Karawankentunnel 
(Karawanken Autobahn-Finanzierungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. (1) Der Bund hat die Herstellung, Erhal­
tung und Finanzierung der im Bundesstraßenge­
setz 19711, BGBL Nr. 286, im Verzeichnis 1 über 
Bundesstraßen A 0Bundesautohahnen) unter 
A 11 al1lgefülhrten Karaowaniken Autobahn ,in der 
Strecke Winkl im Rosental ibis Staatsgrenze im 
Ka.rawankeilitunnel (Karawanken Autobahn­
Tunnelstrecke) einschLießlich der in ihrem Zug 
befindl.ich,en !Zur Autobahn gehörigen Anlagen 
einer Aktiengesellschaft ,zuÜibertragen. 

(2) Die [,ür die Herstellung und Erhaltung der 
Karawanken AutJoIbaJhn-Tunnelsuecke notwen­
digen Grundflächen s.ind von ,der Aktiengesell­
schaft auf deren Küsten im Namen des Bundes 
(Bundesstraßenrvel"wa'ltung) zu el"Wer:ben. Für 
Enteignungjen gelten d>ie Bestimmungen der §§ 17 
bis 20 ,des IBundesstraßengesetlies 1971, BGBL 
N r. 286. Der AktiengeseHschaftS'teht:im Vler­
wailtungsV'erfabren das Anitrags.recht zu; Der 
Bund hat Grundflächen, die sich in seinem Ei­
gentlum 'befinden und die für Zwecke gemäß § 1 
notwendig sind, der Aktiengesellschaft zur Ver­
fügung zu stellen. D~e Gesellschaft hat dem Bund 
hieflÜr einen dem Wert der Gmndflächen ent­
sprechenden ,Betrag zu zahlen; für dj;~ Bemessung 
des Betlrages gelten der § 18 und der § 20 Abs. 2 
zweiuer Satz des Bundess't)raßengesetzes 1971, 
BGiBl. Nr. 286. 

(3) Der Bundesminister für Bauten und Tech­
nik ist berecho1gt, der A>kuiengesellschaft Anwei­
sungen über die Hers~eU.ung und Erha'ltung der 
Karawank·en Autolba.hn-Tunnelstrecke zu ertei­
len und Auskünfte iiiberdie Tätigke1t der Ak­
tiengesellscha.ft zu verlangjen, soweit dies unter 
Bedachtnahme auf techn]sche und verkehrswirt­
schafvliche Belal1Jgje, wie sie rücksichtlich anderer 
Bundesstraßen hestehen, geboten 'erscheint. Die 

Organe der Aktiel1lgesellschaft sind verpflichtet, 
diesen Anweisungen und Aufforderungen zur 
AuSkull!ftseroeilung zu ,entsprechen. 

(4) Die AktieflJgeS'eHschaft dal"f Nelbenibetriebe 
(Tankstellen, Rasthäuser, Werkstätten und ·ähn­
liches) weder errichten, noch se~bst oder für 
Dritte lbelll1eiben. Der Albschluß von Verträgen 
über solche 'Betr~,elbe ist dem Bund vorhehaken. 

§ 2. (1) Der Bund hat für <die ß,enützung der 
Kanwanken Auwbahn-Tunnelstrecke ein Ent­
geIteinzuiheben. 

(2) Die Hölhe dieses Entgdtes ,rst vom Bun­
d,esminister für Bauten und Technik im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
nach der FahrzeuggaJttung festzusetzen. IBei ,der 
Festsetliung der BÖ/he des EnGgeltes ist auch auf 
die Kcosten der Herstellung, Erha'ltung und fi­
nanzierung ·.der KaTawanken Autobahn-Tunnel­
strecke und' auf die Tarilfgesta,ltung v,ergleichba­
r,er Straß,en Bedacht zu nehmen. n~e Höhe des 
EntgeLtes kann auch von ander·en Merkmalen 
als der Fahrzeugga'toung, wie Häufigkeit der Be­
nutzung aJbhängjig gemacht wel"den, soweit dies 
im Interesse .der W,irtschaftlichkeit des Straßen­
betriebes geboten ist. 

(3) Einsatclalhl"2'Jeuge und Fahrzeugje des Stra­
ßendi,enstesim S:inne der straßenpolizeilichen 
Vorschriften sowie Fahrzeuge des Bundesheeres 
oder der HeeresverwaltuflJg hei einem Einsatz 
gemäß § 2 des Wehrgesetzes 1978, BGBL Nr. 150, 
zur Vorbereitung dieses Einsatzes oder zu 
übungszwecken, sind von der Entgeldeistung 
ausgenommen. Weiters 'sind ausgenommen 
Dienst- und Privatfahrzeuge, die von Organen 
der Repulblik Osterreich und der Sozialistischen 
Föderativen Republik Jugoslawien ailll Anlaß der 
Dienstausülbung verwendet werden. 

§ 3. (1) ner Bund hat die EinJhelbung des Be­
nÜitzungsentge1tes ,gemäß § 2 Albs. 1 der Ak,tien­
gesellschaft zu Ü:bertragen. 
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(2) Der Bund hat die Entgelte nach § 2 Abs. 1 
sowie aus Nebenbetrieben gemäß § 1 Abs. 4 ge­
zogene Entg.elte der Aktiengesellschaft soweit zu 
überlassen, a:ls di,es zur Abdeckuilig der Kosten 
für die Grwndcinlösungen, Herstellung, Erihal­
tUI1!g und Flinanzierung der Karawanken Auto­
ba,hn-Tunnelsltreck,e, der Kosten der Einhebung 
des BenütZlungsentgeltes sowie. der angemessenen 
Vel'lWa'itungslmsoen der Akti-engeseHschaft not­
wendig list. 

§ 4. Di,e ü!hentra.gung,en und Ülberlassungen 
.gemäß § 1 Abs. 1 'und § 3 h:lJben zur Vorausset­
zung, daß 

a) auf ·das Grundkapital der Ak~iengeseHschaft 
mindesltens 200 Millionen Schi<lling einge­
zahlt WTerden, 

b) von di,eser Kapitaleinza,hlung der Bund 60 
vom Hundert und das Bundesland Kärn­
ten 40 vom Hundert ülbernehmen, 

c) die Satzung der Aktiengesellschaft deren 
Organe ver,pflichnet, gemäß § 1 Albs. 3 An­
weisung,en des Bundesministeriums für 
Ba.uten und Technik zu 'befolgen und Aus­
künfte zu ert,si'len. 

§ 5. Die Forderung der AktieIllgesellschaft 
gegen den Bund auf Überlassung des BlCnützungs­
entgekes nach § 3 ,i9t höchstens mit dem B'etrag 
in die Jahresabschlüsse der Aktiengesellschaft 
einzustellen, den die Aktiengesellschaft für 
Grunde,inlösungen, Herstellung, Erhaltung und 
Finan:oierung der Karawanken A,utohaihn-Tun­
nelstrecke, sow~e für die Kost,en ,der Einhebung 
des B,enütJzungsentg,eltes und zur Deckung ihrer 
angemessenen Verwaltungskosten aufgewendet 
hat. 

§ 6. Die Alktiengesellschalft (§ 1) ist von den 
bundesgesetzlich geregelten Albgalben vom Ein­
kommen, sowie von der Gewerhesteuer nach 
dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital be­
freit. 

§ 7. Mit der Vollz.ieihung dieses Bunde~gesetzes 
ist hinsichtlich des § 1 der Bundesminister für 
Sauten und Technik, hinsichtlich der §§ 2 und 3 
d'er Bundesminister für Bauten und Technik im 
Einvernehmen m~t dem Bundesmini&ter für Fi­
nanzen ·und hins~cholich aller ühri,gen Bestim­
mu.ngen der BundeslTIlinister für Finanzen be­
traut. 

Erläuterungen 

I. Allgemeines 

Durch das ,Bundesstraßengesletz 1971, BGBl. 
Nr. 286, i~t die Karawanken Autobahn (A 11) 
in der Strecke Villach (A 2)-Staatsgrenze im 
Kar,awankentlUnnel zu einer Bundesstraße (Bun­
desautOlbahn) ,erklärt worden. Mit dieser Auto­
bahn Wiird eine hochwertige Straßenver.bindung 
zWlischen ,der östepr,eichischen Tauernau1JOhahn, 
di'e in Sal2'Jburg beginnt, und der Jugoslawischen 
Autobaihn, die ab dem Karawankentunnel du'rch 
da~ Savetal üiber La;,~bach bis zur griech,ischen 
Grenz,e 'bei' Gevgdija fUhrt und aufgrund der 
dOl'cigen P,rior~tätJenr,eilhuI1!g als Transjugoslawi­
sch·e Autobahn (VOIllautobahn) forciert auslge­
baut werden soll, geschaffen. Sie wird somit Teil 
der w.ichtigen ,europäischen Nor.d-Süd-Straßen­
veribindung zw:~chen SkandinaViien und Mittel­
europa einerseits 'und Südost-Eumpa, dem Nahen 
und Mitderen Osnen a.ndererseits. Darüber hin­
aus Wlird diese Autobahn die Zen1:ralräume Kärn­
ten und SLowenien ver'binden. 

Bin vordringlicher Bau dieser A,utobahn er­
scheint aus nachfolgenden Gründen erforderlich: 
W,eglender !großen SchWliel'ligtkeiten und Verzö­
gerungen Ibeim Bahn- und Schiffsverkehr ,in den 
N alhen und M~ttleren Osten Wlird ein großer 

Teil des Güterv<erkehrs in diese Länder wber die 
Straß·e abg,ew,ickeLt. Heute erfolgt diese Verkehrs­
abwicklung ZJu.m größtJen Ted über den Stra­
ßenzug Salzburg-Graz-Mar,ibor-Zagreb, der 
in österreich als Gastarbeiterroute bezeichnet 
wird. Diese ist derart überlastet, daß dringende 
Abhilfe geboten ~st. Die zwischen Kärnten und 
Slowenien bestehenden Nord-Süd-Straßenverbin­
dung'en, WUl'lzenpaß, LOI~blpaß und Seebergsattel, 
überschreiten dieSta3!llsgrenze auf dem Karawan­
kenhaupokamm miet Steigungen bis 24~/o; sie 
sind, obwohl für den Güterv,el"kehr ungee1gnet 
und auch für den TouristJenverkehr wenig 
brauchbar, del'lZJeit st3!l'Ik ·üJber.lastet.-

Angesichts des h~onderen jugoslawisch,en In­
tenesses ,an der FOI"ts'etzung der Tauernalutolbahn 
in Richtung JugoslaJwien und des damit erreich­
ba·ren Anschlusses an das Europäische Autobahn­
netz woU,rdeni,m Juli ~974 bilaterale Verhand­
l,ungen auf!genommen, um die technischen und 
wil'tschaftlichen Möglichkeiten des Baues eines 
St'raßentunnels durch die Ka,rawanken zu über­
prüfen. Diese führten am 15. September 1977 
zum A:bsdr1uß ,eines V,ertra.ges mit Jugoslawien, 
mit dem Binigung über Bau, Betrieb und Finan­
zierung di~ses noch f~hIenden Kernstückes der 
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Autobahn Mitteleuropa-Südosteuropa, eben des 
Ka,rawankentunnels, sowtie Ü'ber Fragen der 
Grenz:!lbfert~~ung 'erziel,t wurde. 

Das Proj'ekt umtfaßt auf österreichischer Seiue 
aüßer dem Tunnel his zur Staats grenze (rund 
4,3 km) ciie Rampens'trecke ab der Anschluß­
steHe Rosental (rund 5,3 km) und die Zufahrts­
straße zur Rosentail Bundesstraß·e (rund 1,3 km), 
auf jugoslawischer Seite den anteiligen Tunnel 
(rund 3 km) m~t der Rampenstl'lecke his zur An­
schlußstelle Jesen:ice (rund 4 km). Vorerst wird 
nur eine Tunnelröhre und die jeweilige Rampen­
stl'lecke als HaLbautdbaihn ohne Richtungstren­
nung aus g.eb a·ut. !Der Ze~tpunrkt des Ausbaus zur 
Vollau,oOlbahn wi,rd ,"ouckr zukünftJ~gen Ver­
kehnentwicklung aibhängen. 

Die GesaJffitkos'ten des Proj'ektes (östel'reichi­
scher und jugos'lawischer Tei:l) werden auf rund 
2 000 MilL S geschätzt. A'Uf'gr.und der F,inanZiie­
rungsVlereinibarungen werden die Kosten (Bau­
V.erwaltungs-F,inanzierungSikosten) :bei einem 
voraussichtlich bedeutend höheren österr,eichi­
schen B<lJuante>i1 dennoch von be,iden Seiten je 
zur Hä~fte ülbernommen. Eine Tei1ung im seIhen 
Verihälotnis erfolgt auch hinsichtlich der zukünfti­
gen Mauteinn<l:hmen aus ·der Benü'tzungdes Tun­
nels sowie der hei.derseitigen AU9gahen für Be­
trieJb und E·rhaltmng. Zur A:bwlicldung des Pro­
jektes und des später.en B·etr.iebes wird von öster­
reich und Jugoshwien je ,eine Trägerorganisa.tion 
(,in ösoerreich eine Kapitalgesellschaft) 'beauf­
tragt; heiide V'ertr:!lgs1lei'le werden ihren j,eweili­
gen Rechts'träger bis 1982 Eigenmittel von 
400 M~ll. S hzw. den enosprechenden Gegenwert 
in Dinar zur Verfügung stellen. Gemäß der Fi­
nanzlierungsvereinh:!ll'luIligen Ülbern:immt ctie ju­
goslaJwische Träg.erol'lgaIliisat~on (Repu'bJ.~kgemein­
schaft für Straß,en ·der SR Slowenien) die Be­
schaffung und Besicherung der Fremdmittel für 
das gesamt,e Proj.ekt 'sowie die Weitergabe der 
für die Östlerr.eichische Teflstrecke erforderLichen 
Teilbeträg,e an ·die öster,reichische Kapita,lgesell­
schaft. Schuldner s:imtlicher FinanzieruUJgskre­
eLite wird. s~mit die Repulblli,kgemeinschaft sein, 
die österreichische Kapitalgesellschaft übernimmt 
lediglich eine VelHndlichkeit gegeniiber der Re­
pu!h1ikgemeinschaft 'bis zJUr Höhe von jeweils 
50% der aufge~ommenen Fremdmi:tteln. 

Zur Amor:tUsation dieser Verbindllichkeit stellt 
die österreichische Kapitalgesdlschaft vereinba­
rungsgemäß maximal den jährlichen österreichi­
schen "Ma'UtÜ!berschuß", soweit dieser für den 
Kapitaldliensterfordedich ist, zur Verfügung; 
lediglich für di'e el'sten drei BetrieJbsjahre gilt die 
Sonderregelung, daß die österreichische Seite der 
Kapitalgesellschaft soweit erfiorderlich, die antei­
liigen j~hr,Jichen Kosten für Betrieb, Erhaltung 
und Verwalt'Ung ersetzt. Di.ese Zahllungen sind 
im Bedarfsfalle aus den zweckgebundenen Stra-

ßenJbaum~tueln des Buooesministeriu'ffis ;für Bau­
ten und Technik ZJU Ileisten. 

Wegen der vorstehend darge~tellten Sonderre­
gelung der f,inanzierung werden die - be~sp!iels­
weise im § 5 des Tauernautobahn-Finanzierungs­
gesetzes, BGBl. Nr. 115/1969 in der gekenden 
Fassung, v,orgesehenen - Bestimmungen hin­
sichtLich der übernahme von Haftungen durch 
den Bund zu Gunsten der KapitalgeseHschaft 
en tbe'hrli ch. 

Zwischen den zuständigen Ressorts (BMfiB'UT 
und BMfF) und dem rBundesland Kärnten wurde 
die Auflteilung der österreichischen Bigenmittel­
quote von 400 Mill. S in der Weise vereinbart, 
daß 200 Mill. S auf das Grundkapital (Bund 
120 Mrll. S, Kämten 80 Mil!. S) und 200 Mil1. S 
auf den Zuschuß aus der Bunde9m:ineralälsteuer 
entfällt. 

An Stelile der Brr.ichtung einer weiteren Son­
derfinanzierungsgesellsch<lift als Rechtsträger soll 
aus Zweck:mäßigkeJitsgriinden die T;lJuernaurt:o­
bahn AG ;lJls Akciengesellschaft im Sinne des § 1 
des ge:genständlichetn Gesetzes 'herang'ezogen wer­
den. 

Auf,grund des vodieg'enden Ge~etze1l'twurfes 
werden aus dem Bundeshau~hak in den Jahren 
1978 bis einschEeßlich 1982 je 24 Mill. S 
auf das Grundkapita:l der T:!luerna'utobahn 
Aktiengesellschaft einzuzahlen ,~ein. Die vorge­
sehenen Zuschüsse aus den Ziw,eckgebundenen' 
EinnaJhmen der ß'Undesmineralölsteuer erfordern 
ke~ne zusätzliichen Budgetmittel des 'Bundes. 

Ansonsitlen wird sich ;liUS ,der VoUziehung des 
vorliegend·en . Gesetzentwunfesein zusät7!licher 
Personal- und SachaJufwand nicht ergeben. 

11. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1: 

Zu Abs.1: 

Die Übertmgung der HersteUung, Erhaltung 
und EinanZiierung der Karawanken Auto:bahn­
Tunnelsnrecke' auf die Aküengesellschaft erfor­
dert einetn besonderen Übertr<liguIligsakt des Bun­
desministeriums für Bauten und Technik, wobei 
auf § 4 Bedacht zu nehmen ist. Unter Her&te1-
l'ung ist auch die Projektli'erung, unter Erhahung 
auch der Betr~elb zu verstehen. 

Di·e Gesellschalf.tsstr.ecke 1"eicht nur bis zur Ein­
bindung in die R,oSlental Bundesstraße bei Wank!; 
die ~eiterfüJhrung his z'um Autolbahnknoten 
V,iUach, in welchem die Südautolbathn (A 2) und 
die Ta'uernautlOlbahn (A 10) zus<limmen:treffen, er­
foLgt durch die Bundessbraßenverwailtung un­
mittelbar. 

Zu Abs. 2: 

Die P.raxis hat .erwiesen, daß die Grundein­
lösungen und Enteignungen zeitspa·rend nur in 
en:gstem Zus<limmenhang mit dem B,augeschehen 
möglich sind. Dalber soHen' dJie erfor·derlichen 
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Grundflächen von der Aktienge~e'Uschaft ahge­
Löst werden. Gemäß § 3 Abs. 2 werden die 
überlassenen Benütz'ungsentgelte auch Ziur Ab­
.deckung dieser Grundeinl&sun'glskos:ten v,erwen­
det. Durch § 1 Albs. 2 ~s't auch der Erwerb 
von GrundstJückJen für die Straßen- und Tunnel­
et'hahung gedeckt. 

Zu Abs. 3: 

Die gegenständliche Tunnelstrecke ist gemäß 
Bundesstraßengesetz 1971, BGBl. Nr. 286, Teil 
der Karawanken Autobahn und daher in tech­
nischer und wirtschaftlicher Hinsicht auf die 
übrigen Autobahnen abzustimmen. Dies ist je­
doch nur dann sichergestellt, wenn das Bun­
des ministerium für Bauten und Technik in tech­
nischer Hinsicht den Bau dieser Straßenverbin­
dung entsprechend beeinflussen kann. Wegen der 
Weiterführung der Karawanken Autobahn vom 
Autobahnknoten Villach bis zur Gesellschafts­
strecke ist eine weitgehende Koordinierung der 
Planungen und des Baugeschehens zwischen der 
Aktiengesellschaft und der Bundesstraßenverwal­
tung erforderlich. Das -vorgesehene Anweisungs­
rechtdes Bundesministeriums für Bauten und 
Technik und die Auskunftspfl.icht der Aktienge­
sellschaft sind sohin sachlich notwendig. Die 
Satzung der Gesellschaft hat gemäß § 4 Et. c 
vorzusehen, daß sich ihre Organe an diese An­
weisungen zu halten bzw. die verlangten Aus­
künfte zu erteilen haben. 

Zu Abs. 4: 

Wie auch bei den anderen Sonderfinanzierungs­
gesellschaften soll die Tätigkeit der Aktiengesell­
schaft auf ihre eigentliche Aufgabe laut § 1 
beschränkt bleiben und nicht darüber hinaus die 
Privatwirtschaft durch Errichtung der im Gesetz 
erwähnten Nebenbetriebe konkurrenzieren. 

Zu § 2: 

Zu Abs. 1: 

Da durch die Karawanken Autobahn-Tunnel­
strecke eine neue leistungsfähige, zeit- und treib­
stoffsparende Verbindung hergestellt wird, ist 
die Einhebung eines Benützungsentgeltes wirt­
schaftlich gerechtfertigt. überdies baut die mit 
Jugoslawien vereinbarte Finanzierungsmethode 
auf der Einhebung eines Benützungsentgeltes 
auf, da·s zur Abdeckung ·der von der öst,er­
reichischen Gesellschaft zu übernehmenden Finan­
zierungsschuld benötigt wird. 

Zu Abs. 2: 

Wie auch bei den anderen Sonderfinanzierungs­
gesellschaften des Bundes soll die Höhe des Ent­
geltes von den beiden Ressorts festgesetzt wer-

den, da es sich um eine Bundesstraße handelt. 
Die Grundsätze für die Festsetzung des Benüt­
zungsentgeltes sowie die Befreiungsbestimmungen 
entsprechen den auch für die übrigen Finanzie­
rungsgesellschaften getroffenen Regelungen. 

Zu Abs. 3: 

Da es sich um emen grenzüberschreitenden 
Straßenzug handelt, sind über~ies Ausnahmen 
von der Entgeltspflicht für Dienst- und Privat­
fahrzeuge von Organen der beiden Vertrags­
staaten aus Anlaß ihrer Dienstausübung vorge­
sehen. 

Zu § 3: 

Zu Abs.1: 

Nach Erfüllung der Voraussetzungen gemäß § 4 
überträgt der Bund (Bundesministerium für 
Bauten und Technik) die Einhebung -des Benüt­
zungsentgeltes der Aktiengesellschaft. 

Zu Abs. 2: 

Die der Aktiengesellschaft von Gesetzes wegen 
überlassenen Entgelte nach Abs. 1 stellen, da es 
sich um eine Bundesstraße handelt, Bundesein­
nahmen dar, die im Rahmen des Bundeshaus­
haltes verrechnet werden. 

Zu § 4: 

Dieser legt die Voraussetzungen für die gemäß 
§ 1 und § 3 vorzunehmenden übertragungen 
bzw. überlassungen fest~ Der bereits erwähnte 
Betrag von 200 Mill. S für Grundkapital wird 
im Wege einer Kapitalaufstockung der als Rechts­
träger vorgesehenen Tauernautobahn-AG bis 
1982 zur Verfügung gestellt. 

Zu § 5: 

Dieser enthält eine Bilanzierungsbestimmung 
für die Jahresabschlüsse der Aktiengesellschaft. 
Unter den genannten Kosten der Gesellschaft 
sind die endgültigen Aufwendungen unter Be­
dachtnahme auf die mit Jugoslawien im Vertrag 
vom 15. September 1977 getroffenen Verein­
barungen über die Kostenteilung des Projektes 
zu verstehen. 

Zu § 6: 

Die Befreiungsbestimmungen entsprechen den 
auch für die anderen Sonderfinanzierungsgesell­
schaften getroffenen Regelungen. 

Zu § 7: 

Enthält die Vollzugsklausel. 
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